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«Die Unité de Doctrine in den Führungsgrund-
Sätzen zielt darauf, für jede Lage im Krieg und
im Gefecht eine in den Grundsätzen vorberei-
tete Art und Form des Flandelns sicherzustellen.
Sie will dafür sorgen, dass auf allen Stufen der
Führung dem gefährlichen Moment der Überra-
schung eine durch systematische Einübung
erworbene Einheitlichkeit der Reaktion gegen-
übergestellt wird. Es zeigt sich bei näherer
Betrachtung sofort, dass dies um so eher mög-
lieh ist, je mehr es sich um die Gesamtfragen der
Landesverteidigung handelt, dass es um so

schwieriger wird, je mehr man in die Einzelhei-
ten des Gefechtsverfahrens herabsteigt.

Eine einheitliche Auffassung über den End-
zweck unserer Massnahmen auf dem Gebiete
der Landesverteidigung muss gewiss immer die
Grundlage aller Bemühungen um unsere Wehr-
haftigkeit sein. Das, was man den Charakter
unserer Abwehr nennen darf, muss auf dem
Boden einer allgemein geltenden und alle bin-
denden Betrachtungsweise aufgebaut werden.
Notwendig ist auch, dass Einheitlichkeit der
Auffassung mit Bezug auf die Führung unseres
Abwehrkampfes im Rahmen der grundsätzlich
denkbaren Möglichkeiten herrsche. Endlich ist
es wünschbar, aber in der Ausführung von aller-
lei widerstrebenden Faktoren beeingträchtigt,
dass auch im Hinblick auf die eigentliche Füh-
rung im Gefecht, das heisst, für den Kampf der
verbundenen Waffen, eine Unité de Doctrine
geschaffen werde.»

Bei dieser Betrachtung übersieht der Bundesrat
nicht, dass jeder Bindung an einmalige Formen
und an eine feste Doktrin gewisse Bedenklich-
keiten eigen sind. Sie bestehen besonders darin,
dass die militärischen Auffassungen einem ste-
ten Wandel unterliegen, dem sich die Armee
laufend anzugleichen hat, wenn sie sich nicht
gefährlichen Überraschungen aussetzen will.
Die militärische Führung ist ein «Handeln nach
Umständen», das weder von einer vorgefassten
Meinung, noch einer als Lehrbeispiel eingeüb-
ten Form in Frage gestellt werden darf. Auch
wenn unter den Führern aller Stufen einheit-
liehe Auffassungen über die Formen der Füh-
rung im Gefecht herrschen, können diese nur
für eine bestimmte Zeit und für einmal gege-
bene Verhältnisse gelten. An den militärischen
Führern liegt es, wie der Bundesrat feststellt,
diese Grundprinzipien «mit Überlegung anzu-
wenden und vor dem Unerwarteten auch den
Mut zu haben, nach dem eigenen freien Eimes-
sen zu handeln. Der kräftige, der eigenen Ver-
antwortung und des eigenen Könnens bewusste
persönliche Einsatz bleibt die Grundlage jeder
tüchtigen Leistung».

Damit sind von bundesrätlicher Seite die Gren-
zen festgelegt worden, die auch der geistigen
Bindung gezogen sind.

Ä"M/Z
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«Bedrohte Schweiz»

Die deutschen Operationsplanungen gegen die
Schweiz im Sommer/Herbst 1940 und die
Abwehrbereitschaft der Armee im Oktober
1940.

Die Frage nach dem Nutzen der Schweizer
Armee hat seit einiger Zeit Anlass zu Ausein-
andersetzungen über die Bedeutung der Lan-
desverteidigung im neutralen Kleinstaat gege-
ben. Von pazifistischer Seite werden dabei in
erster Linie die Ereignisse des Jahres 1940 nach
dem Zusammenbruch Frankreichs herangezo-
gen: Politischideologisch motivierte Zweifel an
der Rolle der Armee als kriegsverschonendem

Faktor und solche hinsichtlich deren Abwehrbe-
reitschaft und -kraft werden geäussert. Zur Klä-
rung der Ausgangslage für diese Auseinander-
setzung um die Sicherheitspolitik der Schweiz
soll diese Arbeit beitragen. Sie erscheint auch
unerlässlich im Hinblick auf die Behauptung, es

habe gar keine Bedrohung der Schweiz seitens
des Dritten Reiches gegeben.
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